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— 45^

und zum Beweise daß wir keinen Einfluß, keine Ordnung'
störenden Intriguen bey den neu zu veranstaltenden

Wahlen geltend zu machen ffuchen, so tragen wir selbst

darauf an: daß diejenigen unter uns, die zugleich Be-
jirkswahlmänncr waren gesezmäßig durch andere ersezl,

und keine der itzigen Cantonsdcputirten auf die Cantons.
Tagsatzung wieder ernennt werden mögen. "

„Wir wünschen aufrichtig, daß unsere Nachfolger
einsichtsvollere Männer seyen : allein, sollte auch fn der

Folge unser ohnedem schon in seinen alten Grenzen ver-
stammelte Canton, unter dem einzigen Titel einer allfäi-
lig sich wieder ereignenden Eidesweigerung, von den

Rechten — ciucn Deputirten auf die allgemeine Tagsat-

jung zu senden und einen Entwurf zur Cantonseinrich-

trug zu machen durch die dermaligen Machtstellen aus-

geschlossen werden, so prolcstiren wir auf diesen Fall,
und von heute an, feyerlich gegen eine solche Verfügung
im Namen unsers Cantons, und behalten uns vor, ftr-
ncre Beschwerden darüber an gehörig erachtenden Stcl-
lcn zu führen. "

(Die Sendung des ReqieruNgscommissairs B. Mül-
!cr (Zri dberg), erstreki sich auch auf den Canton Uri.
Bergl. S. 448.)

Gesetzgebender Rath, ic>. Juli.
Forlsetzung.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. Gesetzgeber! Ai»s den bereits bekannten Wahlen
der Munizipalitäten zu Distriktsversammluugen läßt sich

mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vorsehen, daß einige

Gli der des Vollz. Raths zu den bevorstehenden Can-

tonslagsatzungen werden berufen werden. Dieß erwekle

m ihm die Besorgniß, daß seine Mitglieder zu einer

Anzahl herabgesezt würden, welche nach der gesetzlichen

Vorschrift unzureichend wäre, um gültige Beralhschla-

gung.n und Verfügungen vornehmen zu können. Wie
sehr aber dadurch dieGefchäste der Regierung in einem so

wichtigen Zeitpunkt luden könten und wie leicht selbst die

dringendsten Angelegenheiten desStaates oft hintangesezt
werden müßten, kau Ihren EinsichtcnB.G. nicht entgchn.

Der Lotlz, Rath hält sich daher verpflichtet, Sic B-G.
«nf das Hiadermß der öffentliche» Geschäftsführung,
welches zufolge des Gesetzes vom 14. Brachm., kraft ^

dessen ein ieder Beam'cte zu den Canlonslagsatzimgen
berufen werden kaun, leicht eintretlen wird, aufmerk-
sa m zu machen und Ihnen vorzuschlagen, dasselbe in

Ansehung seiner Mitglieder zurükzunehmen und zu be-

Ichlieffeu daß keines derselben den Ruf zur erwähnten
Tagsatzung annehmen könnte. — Die Wichtigkeit und
Dringlichkeit dieses Gegenstandes läßt den Vollz. Rath
einer mit alter Beschleunigung zu nehmenden Entschci.
dung entgegen sehe», die das von Ihnen und ihm be,
absichtigte Wohl des Vaterlands sodern mag.

Der Rath beschloßt hierauf folgende Rükantwort:
B. Voll;. Räthe! In Ihrer heutigen Botschaft zeigen

Sie dem gesctzgeb. Rath an, daß wahrscheinlich mehr
als ein Mitglied der vollz. Gewalt zu den bevorstehenden
CamonSlagsatzungen konnte becuftn werden, welches
tan» ans Besorgniß einer alizugcringen Anzahl derselben
Ihren.Vorschlag veranlaßte: das Gesetz vom 14. Juni
in Ansehung Ihrer Mitglieder zurükzuiiehmcn, so daß
keines einen solche» Ruf annehmen solle.

So richtig Ihre Bemerkung ist, V. V. R. daß durch
eine aUzugeringe Zechl der M-tglieder der voll-. Gewalt,
die wichtigsten Geschäfte in Stockung gerathen könnten,
so glaubt doch der geützgeb. Rath, es scv durch die be.
stehenden Gesetze und Reglemente einer solchen allzustar-
ken Verminderung hinlänglich vorgcbogen. Das Gefttz
vom m. August 1798 schreibt im Z i. vor: Daß kein
Mitglied der vollz. Gewalt sich ohne Erlaubniß der Ge-
fttzgebcr länger als ^Tage aus dem Sitze der Regierung
entfernen solle; eine Vorschrift, über deren neuerliche
Bcyftitsetzung Ihnen der gcsetzg. Rath sein Befremden
nicht verhehlen will; und im §. 6.: Daß zur gültigen
Beraihschlagung wenigstens eines über die Hälfte der
Mitglieder zugegen seyn solle.

Obfchon nun die Décrété vom 14. Brachm. und 2.
Heum. jeden Beamten für die Stellen als Wahlmänner
und Repräsentanten wahlfähig erklären; so heben doch
diese Decrele jenes frühere Organisatlons-Gesetz in seiner

Wirkung nicht auf, weil die allsällig abgerufenen M:t>
glieder I es Vollz. Raths, diesen neuen Ruf keineswegs

nothwendig annehmen müssen; sie können denselben bey

besorgender Verabsäumung höherer Pflichten theils selbst

ablehnen und theils kann er auch von dem Gesttzgeb.
und Vollz. Rathe für sie abgelehnt werden, wenn nemiich
in Folge des oben angeführten >. §. des Organisations-
Gesetzes vom m. August 1798 der Gesetzgebung jene

längere Urlaubsbcwiiiigung vorgeschlagen wird, oder

wenn »ach dem 6. H, nicht mehr als die Hälfte der Mit»
glieder beysammen wäre.

Der gesetzg. Rath glaubt es also hinlänglich, Sie B.
V. R. auf diese Gegenmittel gegen die geanffeeke Be»
sürgniß aufmerksam gemacht zu haben. Bey dem Da»



seyn derselben hält er ein besonderes Decrct nicht »ür

nothwendig, und er zweizeN nicht, Sie werden sich die

obige Auslegung zur Richrschnur dienen lassen, wie er

dieses dann auch selbst für sich und für seine Mitglieder
thun wird.

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen-

de Gegenstände:

1. Mehrere Gemeinden im Distr. Mettmenstettm, C.

Zürich, kommen neuerdings mit Einsprüchen gegen die

Bezahlung der Vogtssteuer ein,.und verlangen, im Hall

sie nichl frevgesprochen werden sollten, die Verweisung

der Sache an den eompetirlichen Richter. Wirb an die

Finanz Commißion gewiesen.

2. Die Munizipalilät Völligen bezeugt in einer Zu-

schrist dem gcsetzqcb. Rath ihren Beyfall über desselben

Betragen bey dem Vorschlag die Wahlen betreffend.

Mit dem Wunsch, daß die Munizipal. Völligen ein

andermal den §. 2. des Gesetzes vom 19 Jeûner iLor
besser beherzigen möchte, tragt die Commißion darauf

an, diese Zuschrift ad acta zu legen. Angenommen.

z. Gleichen Inhalts ist eine Zuschrift des Distnklsge,
richts Zollikofcn, das aber neben ähnlicher Gesetzesver-

letzung noch die Unsörmlichkeit sich zu Schulden kommen

laßt, daß seine Zuschrift nicht auf Stempelpapier ge-

schrieben ist, weswegen sie auch keiner Berathung unter-
worsen werden kann. Angenommen.

4. B. Ant. Bruni von Bellenz verlangt zu seinem

Verhalt zu wissen: Ob es dem helver. Volke erlaubt seye,

den Versassungsentwurf vom 29. May zu modificiren?
Die Pct. Commißion, begründet auf das Deceet,

welches bestimmt, daß der Perfassungscnlwurf der allgc-
meinen helvetischen Tagsatzung zur Annahme vorgelegt
werden soll, schlägt vor, in das Begehren tes B, Bruni
nicht cinzutrelten.

B- Jac. Kunz von Ersingen trägt darauf an, daß

durch ecu Gesetz bestimmt werde, wie die künftigen Lie-

ferungen der Ledensmiitcl für das helvetische Miiilair
an Stadt- und Landbürger ohne einigen Vorzug öffent-
lich hingegeben werden sollen.

Die Pet. Commißion trägt darauf an, dieses Begeh-
reu der Vollziehung zu überweisen. Angenommen.

6. Die Munizivalität und Gemeindskammer von

Schwytz verlangen kraft der positiven und negativen

Vorschrift deS neuen Versassungseutwursts, uutersiüzt
von der iauien, beynahe einmüthigen Reclamation der

Einwohner der Landschaft March und der Höfe Wollenu
und Pfcsfikon, daß diese in den ch-evorigen Gränzen des

Cam. Schwytz emgrschloflênea G'geade» diesem Canton

nicht durch ein dem Verfassungsentwurf zuwid-rlauftn-
des EmlheMmgsgesetz entrissen, sondern dcch Canion
Schwytz als ein ehvoriger Bestandtheil wieder cmvec-
leibt werden möchten.

Die Pet. Commißion trägt in dieser wichtigen und
dringenden Sache darauf an, das sogleich nach Ab»
lesung der daherigen Vorstellungen die Diseußion über
diese Einlheilungsftage nochmals eröffnet werdr. Der
Rath erklärt, darüber gegenwärtig nicht eintcetten zu
können.

7. Ein B. Dopa aus dem Cant. Lema» macht Ein-
fragen über den Zehenden des neu urbar gemachten Lan-
des — die an die Vollziehung gewiesen werden.

H err en schwand und Rämi erhallen für s
Tage Urlaub.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Militär-
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Credit von 500,050 Fr., wel-
chen Sie dem Kriegsmimsteriuin unterm iMerz lezlluw
bewilligten, ist beynahe erschöpft, und die Bedürfnisse
die dasselbe zu bestreiken hat, gestalten keinen Aufschub
in Herbeyschaffung der zu ihrer Befriedigung nöthigen
Mittel. Der Vollz. Rath ladet Sie daher ein, einen
neuen Credit von gleicher Summe zu eröffnen und über
diesen Gegenstand ohne Zögeruug zu entscheiden.

Folgende Botschaft wird verlesen uuo der verlangte
Credit bewilligt:

B. Gesetzgeber! Der am 7. Merz lczthm für das
Ministerium der inner» Angelegenheiten eröffnete Credit
von ;00.000 Fr. ist erschöpft und neben den übrigen
Bedürfnissen diesas Departements sind d-n Cantonsbe-
Horden einige Monale an Besoldung anzuweisen. Dew
Vollz. Rath ladet Sie daher ein B. G. dem Ministerium:
vom Jiuiern einen Credit von 500,000 Fr. zu bewilligen.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Borschaft an. daß
er über den Decretsoorschlag. der den jährlichen Gehalt
des Suppleanten des öffentlichen Anklägers beym ober-
sten Gerichtshof, auf -600 Fr. herabftzt, nichts zw
bemerken habe. Der Decretsoorschlag wird hierauf zum
Décrété erhoben. (S- dass. S. 449).

Der Vollz. Rarh zeigt durch eine Botschaft an, daß
er über den Deceetsvorschlag für die Bildung der Camo-
nalragsatzung des Wallis nimrs zu bemerke!, habe. Der
Deceetsvorschlag wird zu besserer Abfassung an die Eon-
stilurious-Commißion zurükgewiesen.

Der Vollz. Rath zeigt durch eme Bvtfthaft an, baß
er »der den Decretsoorschlag, die Theilung einer Aiment
in Volkartjchwyl, C. Zürich) betreffend nichts jM bv-



.merken hade. Der DecrctSoorschlag wird hierauf »um
'

Décréts erhoben. (S. dass. S.
" Folgende Botschaft wird verlesen und an die Consii-

tutwns Commißion gewiesen :

ZK Gesetzgeber! Dem Vollz. Rathe.sind beylegende

Zuselristen der Central-Munizipalitalen der Disiricte

L-estal und Wallenburg zugekommen/ worinn sich die-

seiden beschweren / daß zur künftigen Ca»tonslag>atzung

eben so viele Depulirle aus dem einzigen Distrikte Basel

als aus den übrigen Distrikten des Cantons g sandt

werden sollen, welches dem gesetzlich angenommenen

Verhältnisse der Bevölkerung zuwider wäre. Di ft Zu-

schrssi glaubte der Voll;. Rath Ihnen B. G. Mitthci-

len zu müssen.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B- Ges tzgeber! Die Abgeordneten der Munizipalitat

und Gemeiudskammcr von Avcnche, welches nach der

neuen Einthetlung der Schweiz mit dem Canton Waadl

verbunden werden und seine MunizipalltätS.Depntirten

nach Paycrne zur Wahl der dastgen Disirikcs-De.vutirten

senden soll, bitten in beyliegcndcr Zuschrift, daß ihnen

gcstacic! werde, in Avenche einen Dcpntirtcn von den

zweyen zu wählen, so oje von diesem Distrikte adgensse-

neu mit der Waadt vereinigten Theile desselben zu stel-

len haben.

Der Vollz. Rath glaubt sich ans die bloße Mittheilung

dickes Gegenstandes nm so mehr beschränken zu sollen/ da

Ihnen aUcinB.G.dleCntscheidung über denselben zukämt.

Der Rath erklärt/ über dieses Begehren gegenwärtig

niebt eintrelten zu können.

Folgende Botschaft wird verlese»:

B> Gesetzgeber! Die Munizipalikät und GemeindS,

Verwaltung'von Schwytz und in ihrem Namen B. Hcdi-

ger als Abgeordneter derselben, bitten in dcylicgenden

Zuschriften/ daß die March und die Höft Pftsfikon und

Vollerem bhy der neuen Eintheilung Helvetiens wieder

mit dem Canton Schwytz, dem sie vormals zugehörten,

vereinigt werden möge» / und unterstützen diese Bitte

LheilS mit den bereits gemachten Erklärungen der Mehr-

heit von den Bewohnern der March / theils mit den hier

ebenfalls angeschlossenen Zuschriften der beyden Munizi.

paliläten Pfttsikon und Wollerau / dieie Wiedervercini-

gung mit Schwytz betreffend, auf die sie um so mehr

dringen zu dürfen glauben / da in dem Versaffungsent-

wurft dem Cgnton <Hchwytz seine vorigen Gränzen ange-

wiesen werden.
Hauptsächlich aus diesem lezten Grund hält sich der

Volìz. Nach verbunden, Ihnen B. G. die Vorstellung

der Munizipalität von Schwytz zu empfehlen und ladet

Sie ei» / über den Gegenstand desselben um so schleuni-

ger zu entscheiden/ ie naher die Zeit hcrangerükt ist,
wo die Distrikts-Deputieren zur bevorstehenden Can-

tonstagsatzung gewählt werden sollen.

Der Rath erklärt/ über dieses Begehren gegenwärtig

nicht eintretten zu können.

—
Am lg. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath/ is, Juli.
Vice - Präsident : M i t t e l h o lz er.

Die von der Constitutionkcommißion vorgelegte Ab«

faffung dcs Decrctsvvorschlags über die Organisation der

Canto.stagsatzung vo» Waltis wird angenommen uni»

der Verschlag «!.m Decret erHoden. (S. das.^. zoz.)
Die Conss ntionscomnußion erstattet einen Bericht

über die Ausnahme von Fremden ins helvetische Bür«
gcrrechl, der fur ; sage auf den Canzleviiich gelegt wird.

Dir Pelilsoi,enco:nmtßion berichtet über nachfolgen«
den Gegenstand: ^

Die Antheilh.ch.r an den Gemeindwcyden zu Thun
stelle» vor, wie daß sie unter dem Schutz deS Gesetzes

v. lo. Nov. i?y8 Art. ; aufetnem Theil iyrcr, zwar in
der allgemeinen, zur Hälfte dem Schloß Spütz, zur
Hälfte dem Spittal zu Thun Pflichtigen Zehendmarch

liegenden, allein noch »ie urbar gemachten und ange»

bauten Alment seit drey Jahre» beträchtliche und niit
großen Kosten verbundene Anpflanzungen gemacht haben.

Wenn nun das Gesetz vom 9. Juni lgoi auch für sie

angewandt werde» sollte, so würden sie namhaft be-

nachtheiligt und dem Zchndhcrr ein Gewinn ertheilt,
den er bis dato nie genossen, und auch in Zukunft nie

genossen haben wurde, weil die Fortdauer der Zehnd«

Pflicht die Anbauung dieses Stück Landes auf immer
würde verhindert habe». Sie bitte» dem zufolge um die

uncnigeldliche Zehndbefreyung für den urbar gemachten

Theil ihrer Gemeindwcyden. Wird an die Finanzcom,

mißion gewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

A n z e i g e.

Zu Anfang kommende» Monats fährt eine Kntsch^

«ach -Holland ab, wer von dieser Gelegenheit Gebrauch

machen will kann sich bey Kutscher Lenz, melde!'.,

an der Zeughausgaß Nr. n.


	Gesetzgebender Rath

